
BREITBANDFÖRDERUNGEN
Das Internet hat sich in den letzten Jahren rasch von einem Informations- zu einem Kommunikations-
medium weiterentwickelt. Eine schnelle und funktionierende Internetverbindung ist ein wichtiger Bestandteil 
in der heutigen digitalen Welt. Für viele Betriebe stellt eine Breitband-Internetverbindung mittlerweile eine 
zentrale Notwendigkeit dar, um die täglichen Arbeitsabläufe einfacher, flexibler, produktiver und effizienter 
abwickeln zu können.

Klein- und Mittelbetriebe können sich jetzt den Anschluss an schnelles Breitbandinternet fördern lassen. 
Ziel aller Bundesförderprogramme in diesem Bereich ist eine nahezu flächendeckende Versorgung mit 
ultraschnellem Breitband bis zum Jahr 2020. 

Machen Sie sich fit für die digitale Zukunft!

WK Wien Unternehmensberatung  
Einstiegsberatung, Kurzberatung Digitalisierung

Wer kann um eine Förderung 
einreichen?

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Ein-Personen-Unternehmen (EPU), 
die Mitglied der WK Wien sind.

Welche Projekte werden geför-
dert?

Erstellung einer Digitalisierungsstrategie und Konzeptplanung für IKT und Breit-
bandanschluss 

Was wird gefördert? Beratungsleistungen 

Wie hoch ist die Förderintensität/
Fördersumme?

Einstiegsberatung (falls noch kein Berater ausgewählt wurde)
n 4 Stunden, 320 EUR netto
n Förderung 100 % der Nettokosten  
Kurzberatung 
n 12 Stunden, Zuschuss in Höhe von 40 EUR netto/Stunde zu individuell vereinbar-
tem Beratungshonorar

Kontakt und Einreichung WK Unternehmensberatung T +43 1 514 50 1160
W wko.at/wien/unternehmensberatung | E Unternehmensberatung@wkw.at

Breitband Austria 2020 Connect 
Förderung für Standorterschließung mittels Glasfaserinfrastruktur

Wer kann um eine Förderung 
einreichen?

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Ein-Personen-Unternehmen (EPU)

Welche Projekte werden geför-
dert?

Standorterschließung mittels Glasfaserinfrastruktur durch Kommunikationsanbie-
ter (Netzbetreiber) oder in Eigenrealisierung

Welche Bedingungen sind zu 
erfüllen?

Betriebsstätte innerhalb Österreichs

Was wird gefördert? Anschlusskosten durch einen Kommunikationsanbieter

Was wird nicht gefördert? Antragsteller ist kein EPU oder KMU
Die Summe der gewährten de-minimis-Beihilfen übersteigt in den letzten 3 Jahren 
200.000 EUR

Wie hoch müssen die Kosten 
mindestens sein?

Mindestens 4.000 EUR netto für beantragte und anerkennbare Kosten

Wie hoch ist die Förderintensität/
Fördersumme? 

Max. 50 % / max. 50.000 EUR nicht rückzahlbarer Barzuschuss

Wie lange ist die Projektlaufzeit? 1 Jahr

Kontakt und Einreichung FFG | T +43 57755-7500 | W www.ffg.at | E breitband@ffg.at oder 
Breitbandbüro des BMVIT E breitbandbuero@bmvit.gv.at



Antrags-Check 
Beratungsförderung

Wer kann um eine Förderung 
einreichen?

Mitglieder der WK Wien und Unternehmensgründer

Welche Projekte werden geför-
dert?

Beratung zur Einreichung eines Förderantrages im Rahmen des Programms 
„Breitband Austria 2020 Connect“ bei der FFG 

Was wird gefördert? Analyse, Optimierung und Finalisierung des Förderantrages

Wie hoch ist die Förderintensität/
Fördersumme?

8 Beraterstunden zu einem Nettostundensatz von 80 EUR
100 % der Nettokosten, also bis zu 640 EUR werden von der WK Wien übernommen
Die USt in Höhe von max. 128 EUR ist vom Unternehmen zu tragen (kann aber idR als Vorsteu-
er geltend gemacht werden).

Kontakt und Einreichung WK Wien Förderreferat (formloses Email mit kurzer Projektbeschreibung und Bekanntgabe der 
Förderschiene „Breitband Austria 2020 Connect“) 
T +43 1 514 50-1055 | W wko.at/wien/foerderung| E foerderref@wkw.at

Wichtig

n Informieren Sie sich rechtzeitig über Fördermöglichkeiten.
n Stellen Sie den Förderantrag VOR Ihren Investitionen (Bestellung, Auftrag, Lieferung, Bezahlung) –  
 im Nachhinein ist eine Förderung ausgeschlossen.
n Rechnen Sie Bearbeitungsdauer und Fristen für den Förderantrag ein.
n Es besteht kein Rechtsanspruch auf Förderungen.


